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Text 

Anspruch auf Übertragung von Kapazitäten 

§ 40. (1) Bei einem Versorgerwechsel kann der neue Versorger vom bisherigen Versorger die 
Übertragung der für die Versorgung dieses Kunden bisher tatsächlich genutzten Einspeisekapazitäten in 
das Marktgebiet verlangen, wenn die Versorgung des Kunden entsprechend der eingegangenen 
Lieferverpflichtung ansonsten nicht möglich ist. Dies ist gegenüber dem bisherigen Versorger zu 
begründen. 

(2) Abs. 1 gilt auch bei der Versorgung eines Zählpunktes durch mehrere Versorger für die 
anteiligen Kapazitäten. 

(3) Die Regulierungsbehörde hat über Antrag des neuen Versorgers festzustellen, ob die 
Übertragung der Einspeisekapazitäten vom bisherigen Versorger berechtigt verweigert wurde. Die vom 
bisherigen Versorger eingegangenen Verpflichtungen, die einer Übertragung entgegenstehen, sind hierbei 
zu berücksichtigen. Die Frist, innerhalb der die Regulierungsbehörde zu entscheiden hat, beträgt ein 
Monat ab Einlangen des Antrags. 


